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Nächster Erscheinungstermin der Son-
derseite „VN Recht“ ist am 31. März 2007. 
Anzeigen beratung: Georg Flatz, Tel. 05572 
501-114, E-Mail: georg.flatz@medienhaus.at. 

Fälligkeit: Darunter versteht man den Zeitpunkt, 
in dem der Schuldner die Leistung ordnungsgemäß 
erbringen muss, und der Gläubiger sie annehmen 
soll, weil ansonsten ein Verzug eintritt. Die Fälligkeit 
richtet sich in erster Linie nach Vereinbarung und 
nach besonderen gesetzlichen Fälligkeitsvorschriften, 
weiters nach der Natur und dem Zweck der zu er-
bringenden Leistung

Familienautonomie: Allgemeiner Gestaltungs-
grundsatz im Familienrecht, wonach dem Staat das 
Recht eines Eingriffes in innerfamiliäre Belange nur 
insoweit zusteht, als dies zum Schutz eines schwa-
chen oder benachteiligten Familienmitgliedes not-
wendig ist.

Fachkundiger Rat
Der Österreichische Gewerk-
schaftsbund (ÖGB) gewährt sei-
nen Mitgliedern über Ansuchen 
Rechtsschutz. „Zur Beratung und 
Vertretung unserer Mitglieder 
arbeiten wir auch gerne mit Vor-
arlberger Rechtsanwälten und 
-anwältinnen zusammen.“ So 
Manuela Auer, Landesgeschäfts-
führerin des ÖGB Vorarlberg 
und Vizepräsidentin der AKVor-
arlberg.

Private             
Handynutzung
Der Oberste Gerichtshof  (OGH) 
hat in einem Urteil entschie-
den, dass eine Entlassung eines 
Dienstnehmers gerechtfertigt 
war, da dieser Dienstnehmer 
ein Diensthandy in nicht ge-
ringem Umfang trotz entspre-
chendem Verbots privat nutzte 
und  obwohl er bereits ermahnt 
wurde.

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

Grenzen beim KindesunterhaltA B C  des Rechts

Rechtsanwälte informieren:
Der Obsorgewechsel

Häufig befasst sind die Gerichte mit Anträ-
gen auf  Obsorgewechsel. Ein Elternteil ist der 
Ansicht, dass der andere Elternteil seinen Ver-
pflichtungen nicht ausreichend nachkommt 
und das Kindeswohl in bessere Hände, näm-
lich seine eigenen gelegt werden sollte. Ist das 
Kindeswohl jedoch beim bisherigen Obsorge-
berechtigten nicht gefährdet und liegen auch 
sonst keine gravierenden Gründe vor, wird das 
Gericht einem Obsorgewechsel kaum zustim-
men.

Der Oberste Gerichtshof  (OGH) hat jedoch in 
einer aktuellen Rechtssprechung neuerlich be-
tont, dass bei einer solchen Entscheidung auch 
der Wunsch des Kindes zu berücksichtigen ist. 
Das bedeutet, je älter ein bereits einsichts- und 
unterhaltsfähiges Kind ist, umso eher ist sei-
nem Wunsch nach einem Obsorgewechsel zu 
entsprechen. 

■  Orientierungs-
hilfen – die Gerichte 
entscheiden in jedem  
Einzelfall

Elternteile, die zum Geld-
unterhalt verpflichtet sind, ha-
ben oft zu Recht den Eindruck, 
dass ihnen selbst zum Leben 
nichts mehr bleibt, zumal ne-
ben dem Kindesunterhalt oft 
finanzielle Verpflichtungen 

wie Kreditrückzahlungen, 
Versicherungen, Mietzahlun-
gen und dergleichen einher-
gehen.

Zum Geldunterhalt wird der 
Elternteil verpflichtet, der mit 
den Kindern nicht in Hausge-
meinschaft lebt. Der Kindes-
unterhalt wird in der Regel in 
Prozenten vom Einkommen 
des unterhaltsverpflichteten 
Elternteils errechnet. Besteht 
die Unterhaltspflicht gegen-
über mehreren Kindern, ist 
meist kein finanzieller Hand-
lungsspielraum mehr gege-
ben.

Belastungsgrenzen
Die Rechtssprechung entwi-

ckelte daher Belastungsgren-
zen. Ein gewisser Einkom-
mensteil sollte dem Unter-
haltsschuldner jedenfalls zur 
Deckung seines eigenen Le-

Zum Geldunterhalt wird nach dem Gesetz der Elternteil verpflichtet, der mit den Kindern nicht in 
Hausgemeinschaft lebt.       (Foto: VN)

bensbedarfes verbleiben. Die 
Grenze ist aber sehr nieder an-
gesetzt. Die Rechtssprechung 
orientiert sich bei der Höhe der 
Belastungsgrenze am Unter-
halts-Existenzminimum. Wo-
bei ich betonen möchte, dass es 
sich hierbei um einen reinen 
Orientierungswert handelt. 
Im Jahre 2006 hätte diese Be-
lastungsgrenze monatlich 604 
Euro betragen, im Jahre 2007 
beträgt sie 635 Euro/Monat. 
Die Sonderzahlungen müssen 
jedoch auf  die zwölf  Monate 
verteilt werden.

Eine kürzlich ergangene 
Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofs (OGH) setzte 
die Belastungsgrenze jedoch 
herab, wenn der Unterhalts-
schuldner mit einem Partner 
in Haushaltsgemeinschaft 
lebt, der selbst über eigene Ein-
künfte verfügt. In einer kom-
plizierten Begründung leitet 
der Oberste Gerichtshof  dies 
aus dem Ausgleichszulagen-
richtsatz ab. Die Belastungs-
grenze für einen in Haushalts-
gemeinschaft mit einem über 
eigene Einkünfte verfügenden 

Partner errechnet sich für das 
Jahr  2007 mit 477 Euro.

Dies wiederum als Orientie-
rungshilfe. Die Gerichte ent-
scheiden nach dem jeweiligen 
Einzelfall. 

Keine Antwort
Eine Antwort darauf, wie 

ein unterhaltspflichtiger El-
ternteil mit den ihm verblei-
benden geringen Beträgen die 
Kosten seines eigenen Lebens-
bedarfes decken soll, blieb der 
Oberste Gerichtshof  jedoch 
schuldig.
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Ein gewisser Einkom-
mensteil soll dem Un-
terhaltsschuldner zur 
Deckung des Lebens-
bedarfs bleiben.

DR. MICHAEL KRAMER, 
RECHTSANWALT
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